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§ 1 Zweck und Anwendungsbereich

Schutz der 
Gesundheit

Schutz der 
Umwelt

Information der 
Öffentlichkeit

GA

WW

KVB

Nr. 1: Zuständigkeiten regeln



  

§§ 1,2 EU-Badegewässer
Große Zahl Badender: 
-  bisherige Entwicklungen 
-  bereitgestellte Infrastruktur 
    oder Einrichtungen 
-  andere Maßnahmen

Ansonsten: 
-  Andere Badestelle

Nr. 2: Begriffe definieren



  

Überwachung von Wasser

Qualität

Zeit

Fluss

Grund-/Trinkwasser

See

Einzelne Probe Momentaufnahme 

Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen, 
das Wasser ist immer ein anderes. (Heraklit)

Herculaneum, 5. Jh. v. Chr.



  

§ 3 - 5 Überwachung, Bewertung, Einstufung
Nr. 3: Weg von Einzelwerten – hin zum Datensatz

• Überwachungszeitplan vor Beginn jeder Badesaison an LGL
• Datensatz „Badegewässerqualität“: 6 Proben / Jahr x 4 Jahre



  

§ 3 Überwachung

Qualität

Abstand von Probe zu Probe max. 1 Monat

Probenahme innerhalb von 5 Tagen

Badesaison

Zusätzliche Proben nach § 16 IfSG möglich

Leitwerte

Grenzwert



  



  

GA

§ 6 Badegewässerprofil
Eintragsquellen für Fäkalkeime
Fließgewässer, Oberflächenabfluss
Abwasser, Sonstiges Information

Maßnahmen

Gefährdung der Badenden
Cyanobakterien / Algen
Teer, Glas, ...
Vogelkot / Zerkarien
Endprodukt-Kontrolle
Überwachung, Einstufung

WWA

KVB



  

Vorhandene Angaben

Zusätzliche Angaben

Information

- Internet

- Tafel am Badeplatz

Sanierungsmaßnahmen

Erfassung von 
Angaben

Ermittlung und 
Bewertung von 
Verschmutzungs-
ursachen

Bewirtschaftungs-
maßnahmen

Badegewässer
-profil

Empfehlung für 
Betreiber

Nr. 4: Aus Daten folgen Taten.



  

„Baden in Bayern“



  



  



  


